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Bündnis 90 / Die Grüne fordern jetzt 420 Euro monatlich: 

Hartz 4 – Regelleistungen sind verfassungswidrig 

Gregor Gysi, Die Linke: „Hartz 4 ist Angriff auf den Sozial-Staat / 500 Euro Mindest-
Sicherung, Sonder- und Mehrbedarfe müssen sofort gewährt werden“ – Manuela 
Schwesig (SPD): „Bundesregierung muss Mindestlohn einführen“ – Christian 
Lindner (FDP) „Neustart mit dem Bürgergeld“

Von Andreas Klamm Sabaot, Journalist und Nachrichten-Korrespondent

Karlsruhe / Berlin. 9. Februar 2010. Zu den intensiv diskutierten Vorschriften des 
Zweiten Sozialgesetzbuches, die die Regelleistungen für Erwachsene und Kinder 
betreffen und zum sogenannten Hartz 4 – Regelsatz hat der erste Senat des 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am 9. Februar entschieden, dass die 
Vorschriften des Zweiten Sozialgesetzbuches ( SGB II ) , die die Regelleistung für 
Erwachsene und Kinder betreffen, nicht den verfassungsrechtlichen Anspruch auf 
Gewährleistung eines Menschen-würdigen Existenzminimus aus Artikel 1, Absatz 1 
des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 20, Absatz 1, des Grundgesetzes (GG) 
erfüllen. 

Die bisherigen Vorschriften bleiben bis zu einer Neuregelung, die der Gesetzgeber bis 
zum 31. Dezember 2010 zu treffen hat, weiter anwendbar, teilte das 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. 

Das Bundesverfassungsgericht verkündete, der Gesetzgeber hat bei der Neureglung auch 
einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherstellung eines unabweisbaren, laufenden, nicht 
nur einmaligen besonderen Bedarfs für die nach dem Paragraphen 7 des Zweiten 
Sozialgesetzbuches (SGB II) für Leistungs-Berechtigte vorzusehen. Dies gilt wenn, ein 
solcher Anspruch von den Leistungen nach den Paragraphen 20 und folgende im Zweiten 
Sozialgesetzbuch (SGB II) nicht erfasst wird, zur Gewährleistung eines Menschen-
würdigen Existenz-Minimums, der jedoch „zwingend zu decken sei“. 

Bis zur Neuregelung durch den Gesetzgeber ordnete das höchste deutsche Gericht in 
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Karlsruhe an, dass ein solcher Anspruch nach Maßgabe der Urteilsgründe, unmittelbar 
aus Artikel 1, Absatz 1, Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 20, Absatz 1, zu Lasten des 
Bundes geltend gemacht werden kann. 

Folge des Urteils des Bundesverfassungs-Gerichts: Die Hartz 4 – Regelsätze müssen neu 
berechnet werden, weil diese Verfassungs-widrig sind.

Die Richter des höchsten deutschen Gerichtes haben sehr umfangreiche und wichtige 
Aspekte zur Erarbeitung ihres am 9. Februar 2010 verkündeten Urteils in Erwägung 
gezogen. 

In der Begründung zum überraschenden Urteil heißt es unter anderem: „Die Regelleistung 
von 345 Euro ist nicht in Verfassungs-gemäßer Weise ermittelt worden, weil von den 
Strukturprinzipien des Statistikmodells ohne sachliche Rechtfertigung abgewichen worden 
ist. 

Das Sozialgeld für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres von 207 Euro genügt 
nicht den Verfassungs-rechtlichen Vorgaben, weil es von der bereits beanstandeten 
Regelleistung in Höhe von 345 Euro abgeleitet ist. Darüber hinaus beruht die Festlegung 
auf keiner vertretbaren Methode zur Bestimmung des Existenzminimums eines Kindes im 
Alter bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres.”

Die Richter gelangten zur Überzeugung: „Der in Paragraph 2 Absatz 2 
Regelsatzverordnung 2005 festgesetzte regelsatz- und damit zugleich 
regelleistungsrelevante Verbrauch beruht nicht auf einer tragfähigen Auswertung der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. Denn bei einzelnen Ausgabepositionen 
wurden prozentuale Abschläge für nicht regelleistungsrelevante Güter und 
Dienstleistungen (zum Beispiel Pelze, Maßkleidung und Segelflugzeuge) vorgenommen, 
ohne dass feststand, ob die Vergleichsgruppe (unterstes Quintil) überhaupt solche 
Ausgaben getätigt hat. 

Bei anderen Ausgabepositionen wurden Kürzungen vorgenommen, die dem Grunde nach 
vertretbar, in der Höhe jedoch empirisch nicht belegt waren (zum Beispiel Kürzung um 
15% bei der Position Strom). Andere Ausgabepositionen, zum Beispiel die Abteilung 10 
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(Bildungswesen), blieben völlig unberücksichtigt, ohne dass dies begründet worden wäre. 

Zudem stelle die Hochrechnung der für 1998 ermittelten Beträge auf das Jahr 2005 
anhand der Entwicklung des aktuellen Rentenwerts einen sachwidrigen Maßstabswechsel 
dar. Während die statistische Ermittlungsmethode auf Netto-Einkommen, 
Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten abstellt, knüpfe die Fortschreibung nach 
dem aktuellen Rentenwert an die Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter, den 
Beitragssatz zur allgemeinen Renten-Versicherung und an einen Nachhaltigkeitsfaktor an. 
Diese Faktoren weisen aber keinen Bezug zum Existenzminimum auf, bemängelten die 
Karlsruher Richter. 

Die Ermittlung der Regelleistung in Höhe von 311 Euro für in Bedarfsgemeinschaft 
zusammenlebende Partner genüge nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen, weil 
sich die Mängel bei der Ermittlung der Regelleistung für Alleinstehende hier fortsetzen, 
denn sie wurde auf der Basis jener Regelleistung ermittelt, stellten die Richter unter 
anderem fest. 

Politische Reaktionen auf das Urteils für Menschen-würdige Existenssicherung

Ulrike Höfken, rheinland-pfälzische Bundestags-Abgeordnete und Sprecherin für 
Ernährungs-Politik und der Landesvorstands-Sprecher von Bündnis 90 / Die Grünen in 
Rheinland-Pfalz, Daniel Köbler, erklärten nach Bekanntwerden des Urteils vom 
Bundesverfassungsgericht, wonach die Regelsätze nach der Hartz 4 – Regelsatz-
Verordnung verfassungswidrig sind: 

„Die Bundesregierung muss nicht nur Antwort auf die Frage nach einer angemessenen 
Regelsatz-Höhe für die 1,7 Millionen betroffenen Kinder geben. Auch die über 5 Millionen 
erwachsenen Empfänger benötigen eine Anhebung ihres Hartz IV-Satzes auf 420€. 
Schwarz-Gelb muss hier sofort Abhilfe schaffen!“

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei überfällig und bestätige die Kritik der der 
GRÜNEN. Schon lange weisen die Sozialverbände oder das Dortmunder 
Forschungsinstitut für Kinder-Ernährung darauf hin, dass die bisherigen Sätze für Kinder 
für ein Menschen-würdiges Existenz-Minimum und eine gesunde Ernährung nicht 
ausreichen.
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„Die Bundesregierung ist jetzt gefordert, nicht nur die Berechnung der Regelsätze 
transparenter zu gestalten. Wir fordern weiterhin eine Anhebung der Regelsätze für Kinder 
auf 330€ und perspektivisch eine Kindergrundsicherung für alle Familien.“, ergänzte 
Daniel Köbler. 

Die Bundesregierung mache nichts für die Bekämpfung der Kinderarmut. Kinder hätten 
von der Erhöhung des Kinder-Geldes nichts, „da es vom Regelsatz wieder abgezogen 
wird“, bemängelte die Grünen-Politikerin Höfken. 

Die Partei forderte jetzt sofortige Konsequenzen aus dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts. Dazu habe die Partei einen Antrag in den Bundestag 
eingebracht. Die 10 Milliarden Euro aus den „unveranwortlichen Steuersenkungs-
Aktivitäten von FDP und CDU werden für die Schaffung sozialer Gerechtigkeit gebraucht.“, 
ergänzten die Grünen-Politiker. 

Der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Hermann Gröhe, erklärte zum Urteil der 
Bundesverfassungs-Richter in Karlsruhe: „Kinder brauchen Zuwendung im umfassenden 
Sinne. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ein Urteil im Interesse der 
betroffenen Kinder – das ist gut und richtig! Denn sie sind diejenigen, die unter der 
Arbeitslosigkeit der Eltern besonders leiden. 

In ihrem Sinne muss die Politik jetzt handeln und Lösungen finden. Was wir brauchen sind 
dabei zunächst nachvollziehbare Berechnungs-Verfahren, die der jeweiligen 
Lebenssituation in den Familien besser gerecht werden. 

Zugleich ist klar: Es geht um mehr als die Höhe der finanziellen Mittel. Kinder brauchen 
Zuwendung im umfassenden Sinne. Dazu gehört Teilhabe an guter Bildung, Maßnahmen 
der Jugend- und Familienhilfe, Qualifizierungs-Maßnahmen und die ausreichende 
Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten- von der Tagesmutter bis zum Kitaplatz.“

Das erhöhe für die Eltern die Chance, eine Arbeit anzunehmen und so aus Hartz IV 
herauszukommen.
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Hermann Grühe: „Wir werden auch diejenigen Familien im Blick behalten, die trotz harter 
Arbeit mit einem niedrigen Einkommen zurechtkommen müssen. Insofern muss der 
Regelsatz für Kinder, der Kinder-Zuschlag und das Kindergeld stets gemeinsam betrachtet 
werden. Für die CDU stellt die Situation der unter Armut leidenden und von Armut 
bedrohten Kinder eine besondere Herausforderung dar, der wir uns mit aller Kraft stellen 
wollen.“

Gysi: „Hartz 4“ – Angriff auf den Sozial-Staat

“Das Bundesverfassungsgericht hat über SPD und Grüne, aber auch über Union und FDP 
ein vernichtendes Urteil gefällt”, erklärte Gregor Gysi, Partei Die Linke, zum Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts. 

“Hartz IV ist ein Angriff auf den Sozialstaat und Armut per Gesetz. Die Regelleistungen für 
Erwachsene und Kinder bei Hartz IV sind verfassungswidrig und nicht Existenz-sichernd. 
Damit ist neben der Organisation auch der wesentliche Inhalt von Hartz IV für 
verfassungswidrig erklärt worden. DIE LINKE sieht sich in ihrer grundlegenden Kritik an 
den Hartz-Gesetzen bestätigt.” 

Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE sagte weiter: „”Es ist ein historisches Urteil. Das 
Bundesverfassungsgericht hat erstmalig in der deutschen Geschichte höchstrichterlich 
festgestellt, dass die Sozialdemokratische Partei Deutschlands mit den von ihr initiierten 
und beschlossenen Hartz IV-Gesetzen die Menschenwürde verletzt und gegen das 
Sozialstaats-Gebot des Grundgesetzes verstoßen hat. Bei SPD und Grünen, 
insbesondere bei der SPD, muss nun eine Debatte über die Agenda-Politik der Regierung 
Schröder / Fischer, über den eigenen Standort und die eigene Strategie beginnen.

Die Richterinnen und Richter haben dem Gesetzgeber aufgegeben, binnen kurzer Frist zu 
klären, was ein Mensch zum Leben braucht. Sonder- und Mehrbedarfe müssen sofort 
gewährt werden. Hartz IV ist endgültig gescheitert. Mit dem Karlsruher Urteil wird das 
gesamte Konstrukt der Demütigung, Repression und des massiven Drucks auf die Löhne 
grundlegend gerügt. 
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Das Urteil muss nun genutzt werden, um in dieser Legislaturperiode ein 
menschenwürdiges, gerechtes, repressionsfreies System der sozialen Sicherung und 
fairer Löhne zu entwickeln. DIE LINKE wird eine bedarfsdeckende Mindestsicherung in 
Höhe von 500 Euro als Regelleistung für Erwachsene, eine eigenständige 
Kindergrundsicherung und einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro 
einfordern. Wir werden für die Überwindung von prekärer Beschäftigung und Niedriglohn 
und für Steuergerechtigkeit kämpfen.”

Der FDP-General-Sekretär, Christian Lindner erklärte zum Urteil der Bundesverfassungs-
Richter in Karlsruhe: „Das heutige Urteil entlarvt das Hartz-System erneut als bürokratisch, 
willkürlich und insgesamt verkorkst. Das Image von Hartz IV ist berechtigterweise 
schlecht. Mit dem Bürgergeld hat die christlich-liberale Koalition den Neustart für eine 
aktivierende Grundsicherung im Programm. Dieser Prüfauftrag sollte bald mit Leben gefüllt 
werden.“

SPD-Politikerin fordert Mindestlohn 

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig begrüßte das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe und forderte die Bundesregierung auf, 
unverzüglich eigenständige Regelsätze für Kinder und Einmal-Leistungen zu schaffen. 

Die Politik habe den unmissverständlichen Auftrag bekommen, mehr für Kinder und 
Jugendliche im Land zu tun. Die SPD, kündigte Schwesig an, werde sich auf allen Ebenen 
dafür stark machen: “Wir wollen, dass alle Kinder gute Lebenschancen haben und gesund 
aufwachsen.”

Die SPD-Politikerin forderte die Bundesregierung auf, „eigenständige Regel-Sätze für 
Kinder und kinderspezifische Einmal-Leistungen zu schaffen. “Denn Kinder”, so Schwesig, 
“sind keine kleinen Erwachsenen, sondern haben kinderspezifische Bedürfnisse”. Dafür 
bräuchten sie auch eine angemessene finanzielle Unterstützung.
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Manuela Schwesig fordert von der Bundesregierung die umgehende Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohns. Begründung: „Denn gute Arbeit für die Eltern sei die “beste 
Waffe gegen Kinder-Armut”. Hungerlöhne für hart arbeitende Eltern, die ihr Einkommen 
durch Hartz IV aufstocken müssen, dürften nicht länger hingenommen werden. 

Weitere und ausführliche Informationen folgen in der Sonder-Reihe „XXL-info. Pflege und 
Soziales“, bei Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters und in weiteren 
Berichten und bei weiteren Medien-Partnern. 
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